ANREGUNGEN ZUR BEURTEILUNG DER LEHRAMTSANWÄRTERINNEN/LEHRAMTSANWÄRTER DURCH AUSBILDUNGSLEHRERINNEN/AUSBILDUNGSLEHRER gem. § 15 OVP vom 11.11.2003

Ausbildungsgänge:    - Die Regelung betrifft alle vier Ausbildungsjahrgänge (Einstellung 16.08.07, 01.02.08, 15.08.08, 01.02.09)
Adressaten:
-   Lehramtsanwärter, die eine dem Ausbildungszeitpunkt und 
    
    Ausbildungsstand angemessene Einschätzung über ihre


    schulische Tätigkeit erwarten


-   Hauptseminarleiter, Fachleiter und Schulleiter, die sich über    


    Unterrichtsbesuche hinaus ein ergänzendes Bild von der 


    pädagogischen Kontinuität der schulischen Arbeit des LAA     


    machen müssen 

Zeiten:
-   allgemein: nach Abschluß eines Ausbildungsabschnittes, am


    Ende einer Reihe, nach Klassenwechsel, spätestens nach                                                                                                                                                                                                                                                                           


    einem Schulhalbjahr (§ 15) in dreifacher Ausfertigung

(   konkret: bis zu den Sommerferien und Ende Januar

· D.h. es werden i.d.R. drei AL-Gutachten erstellt.

Inhaltliche 
-   Mit Blick auf die zu erwartende Entwicklung eine möglichst      

Schwerpunkte:                 individuelle Beurteilung
  


- Prozeßbeschreibung der Kompetenzerweiterung und des in-     
    zwischen erreichten Leistungsstandes

-   Einschätzung (der Leistung im Sinne) einer Tendenz als 

    
    Hinweis für die weitere Ausbildung (keine Noten

-   Ordnungskriterien können dabei z.B. sein:

    Allgemeine Voraussetzungen, Unterrichtsplanung und   

    -durchführung, Beratungsakzeptanz, Umgang mit Schülern,   

    besondere Hinweise...


-   Beschreibung der zentralen Lehrerfunktion:


    Unterrichten, Erziehen, Diagnostizieren und Fördern, 

    
    Beraten, Leistung messen und Beurteilen,Organisieren und 
    
    Verwalten, Evaluieren, Innovieren und Kooperieren;         


    sonderschultypische Spezialaufgaben (AO-SF, Erziehungs-


    planung, Fördermaßnahmen, Begutachtung, Unterricht in    


    weiteren Fächern bzw. Lernbereichen. § 35 (3) OVP)


    Wichtig hierzu sind Hinweise zum dienstlichen Verhalten   


    (lt.Erl. d.KM v.29.08.1980), zu Verantwortungsbewußtsein,    

      Zuverlässigkeit, Kontaktfähigkeit, Kooperationsverhalten,

      Problemlöseverhalten, Leistungsfähigkeit, Belastbarkeit...

Kooperation:

-   Vor der schriftlichen Abfassung hat sich ein Gespräch des    


    Ausbildungslehrers bezüglich seiner Beurteilungskriterien              


    mit dem Lehramtsanwärter bewährt

Form:

-   dreifach, von Ausbildungslehrerin/-lehrer, von Schul-


      leiterin/-leiter und Lehramtsanwärterin/-anwärter je


      original unterschrieben


    Ausbildungslehrer von weiteren Klassen fertigen eine eigene 
    Beurteilung oder schließen sich mit entsprechendem Vermerk der 
    Beurteilung aus der sogen. 'Stammklasse' an  

-   1 Exemplar ist unverzüglich der Lehramtsanwärterin oder 


    dem Lehramtsanwärter auszuhändigen VV15 zu §15

                                  (   2 Exemplare werden dem Studienseminar zugeleitet
Die Schulleiterin oder der Schulleiter veranlasst die rechtzeitige Erstellung der Beurteilungen und die Aushändigung an die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter sowie die Weiterleitung der 2 Ausfertigungen an die Studienseminare.

